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 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder wird der Anwendungserlass zur Abgabenordnung vom 31. Januar 2014 (BStBl I 
S. 290), der zuletzt durch das BMF-Schreiben vom 1. August 2014 (BStBl I S. 1067) geändert 
worden ist, mit sofortiger Wirkung wie folgt geändert: 
 
Der AEAO zu § 251 wird wie folgt geändert: 
 
1.  Im Inhaltsverzeichnis wird die Nummer 12.3 in „Eröffnetes Insolvenzverfahren“ 

geändert und die alte Nummer 15.2 durch die neue Nummer 15.2 „Ausgenommene 
Forderungen“ ersetzt. Die alte Nummer 15.2 wird die neue Nummer 15.3 „Erteilung 
der Restschuldbefreiung“. 

 
2.  In der Nummer 4.1.1 werden die Absätze 2 und 3 wie folgt gefasst: 

 
„Die Insolvenzmasse erfasst das gesamte Vermögen einschließlich der Geschäfts-
bücher (§ 36 Abs. 2 Nr. 1 InsO), das dem Schuldner zur Zeit der Eröffnung des 
Verfahrens gehört und das er während des Verfahrens erlangt (sog. Neuerwerb, § 35 
InsO). Nicht zur Insolvenzmasse gehören die unpfändbaren Gegenstände i.S.d. § 36 
InsO, das Vermögen aus einer nach § 35 Abs. 2 InsO freigegebenen Tätigkeit (sog. 
insolvenzfreies Vermögen, vgl. AEAO zu § 251, Nr. 7) und das nach Ende der 
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Satz 1 InsO). 
 
Die Eröffnung des Verfahrens hat weiter die Wirkung, dass alle im letzten Monat vor 
dem Eröffnungsantrag oder nach diesem Antrag durch Zwangsvollstreckung erlangten 
Sicherungsrechte ihre Wirksamkeit verlieren (§ 88 InsO). Im Verbraucher-
insolvenzverfahren (vgl. AEAO zu § 251, Nr. 12) verlängert sich die Frist nach § 88 
Abs. 2 InsO auf drei Monate.“ 
 

3.  In der Nummer 4.3.1 werden die Absätze 1 bis 3 wie folgt gefasst: 
 

„Während des Insolvenzverfahrens dürfen hinsichtlich Insolvenzforderungen grund-
sätzlich keine Bescheide über die Festsetzung von Ansprüchen aus dem Steuerschuld-
verhältnis und keine Bescheide, die Besteuerungsgrundlagen feststellen oder Steuer-
messbeträge festsetzen, welche die Höhe der zur Insolvenztabelle anzumeldenden 
Steuerforderungen beeinflussen können, erlassen werden. Ein gleichwohl erlassener 
Steuerbescheid über einen Steueranspruch, der eine Insolvenzforderung betrifft, ist 
unwirksam (BFH-Urteil vom 18.12.2002, I R 33/01, BStBl 2003 II S. 630). 
 
Steuerfestsetzungen i. H. v. 0 €, deren Besteuerungsgrundlagen in einen verbleibenden 
Verlustvortrag nach § 10d EStG eingehen können, sind ebenfalls unwirksam, da sie 
abstrakt geeignet sind, sich auf anzumeldende Steuerforderungen auszuwirken, vgl. 
§ 10d Abs. 4 Satz 4 EStG.  
 
Bescheide, die einen Erstattungsanspruch zugunsten der Insolvenzmasse festsetzen, 
oder Festsetzungen von Steuermessbeträgen, die sich für den Schuldner vorteilhaft 
auswirken, können ergehen. Beispielsweise ist das Finanzamt berechtigt, Umsatz-
steuerbescheide zu erlassen, in denen eine negative Umsatzsteuer für einen Besteue-
rungszeitraum vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens festgesetzt wird, sofern sich 
daraus keine Zahllast ergibt (BFH-Urteil vom 13.5.2009, XI R 63/07, BStBl 2010 II 
S. 11).“ 

 
4.  In der Nummer 4.4.1.1 werden die Absätze 4 und 5 durch folgende Absätze 4 bis 6 

ersetzt: 
 

„Daher sind weiterhin Feststellungserklärungen abzugeben. Die Pflicht zur Abgabe 
der Feststellungserklärung obliegt wie bisher den Beteiligten (§§ 179 Abs. 1, 181 
Abs. 2 AO), nicht dem Insolvenzverwalter. Dieser ist nur dann zur Abgabe der Fest-
stellungserklärung verpflichtet, wenn er Insolvenzverwalter im Insolvenzverfahren 
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einer Gewerbesteuererklärung bleibt davon unberührt. 
 
Der Insolvenzverwalter über das Vermögen einer Personengesellschaft ist vorbehalt-
lich des § 5b Abs. 2 EStG zur elektronischen Übermittlung der E-Bilanz gem. § 5b 
Abs. 1 EStG verpflichtet, wenn ihm die Abgabepflicht für eine Steuer- oder Feststel-
lungserklärung obliegt, für die die E-Bilanz von Bedeutung ist (insbesondere die 
Gewerbesteuerklärung oder die Erklärung über die gesonderte und einheitliche Fest-
stellung der Besteuerungsgrundlagen). In diesem Fall hat er auch die nach § 51 Abs. 4 
Nr. 1b EStG vom BMF im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder bestimmten Mussangaben, die die Feststellungsbeteiligten betreffen, an das 
Finanzamt zu übermitteln. 
 
Der Feststellungsbescheid ist den Gesellschaftern einzeln bekannt zu geben, da die 
Gesellschaft durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens aufgelöst wird (§ 183 
Abs. 2 AO). Wurde eine Empfangsvollmacht gem. § 183 Abs. 1 Satz 1 AO erteilt, ist 
jedoch weiterhin eine Bekanntgabe gem. § 183 Abs. 3 AO an den Empfangsbevoll-
mächtigten möglich.“ 

 
5.  Die Nummer 4.4.2 wird wie folgt gefasst: 
 

„4.4.2  Sonstige Feststellungen von Besteuerungsgrundlagen 
Abweichend von Nr. 4.3.1 sind gesonderte Feststellungen von Besteuerungs-
grundlagen zulässig, denen die abstrakte Eignung fehlt, sich auf anzumeldende 
Steuerforderungen auszuwirken (z. B. Feststellung des steuerlichen Einlagekontos 
gem. § 27 KStG) oder wenn der Insolvenzverwalter die Feststellung ausdrücklich 
beantragt hat (vgl. BFH-Urteil vom 18.12.2002, I R 33/01, BStBl 2003 II S. 630).“ 

 
6.  In der Nummer 5.1 werden die Absätze 4 und 5 durch folgende Absätze 4 bis 6 

ersetzt: 
 

„Verspätungszuschläge sind Insolvenzforderungen (BFH-Beschluss vom 19.1.2005, 
VII B 286/04, BFH/NV S. 1001), wenn sie auf Fristversäumnissen des Schuldners bis 
zur Insolvenzeröffnung beruhen. 
 
Zinsen nach §§ 233 ff. AO auf Insolvenzforderungen für Zeiträume bis zur Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens sind zur Insolvenztabelle anzumelden. 
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Insolvenzforderungen entstanden sind, sowie rückständige Bußgelder und Zwangs-
gelder sind nachrangige Insolvenzforderungen i. S. d. § 39 InsO.“ 

 
7.  Die Nummer 5.2 wird wie folgt gefasst: 
 
  „5.2 Geltendmachung von Insolvenzforderungen 
  Insolvenzforderungen sind schriftlich beim Insolvenzverwalter anzumelden (§ 174 

Abs. 1 InsO). Liegt der Forderung eine Steuerstraftat des Schuldners nach §§ 370, 373 
oder 374 AO zugrunde, sind neben dem Grund und dem Betrag der Forderung auch 
die Tatsachen, aus denen sich nach Einschätzung der Finanzbehörde eine entsprechen-
de Steuerstraftat ergibt, anzugeben. Im Zeitpunkt der Anmeldung zur Tabelle muss 
noch keine rechtskräftige Verurteilung wegen einer Steuerstraftat vorliegen. Der 
Insolvenzverwalter führt eine Tabelle, in die er jede angemeldete Forderung mit den in 
§ 174 Abs. 2, 3 InsO genannten Angaben einzutragen hat (§§ 174, 175 InsO). Nach-
rangige Insolvenzforderungen sind nur auf besondere Aufforderung durch das Insol-
venzgericht hin anzumelden (§ 174 Abs. 3 InsO).“ 

 
8.  Der Nummer 5.3.1.2.1 wird folgender Absatz 2 angefügt: 
 
  „Legt der Bestreitende gegen den Steuerbescheid Einspruch ein, ist das Einspruchs-

verfahren nach den allgemeinen Vorschriften durchzuführen. Ist der Einspruch 
begründet, ist eine (neue) Steuerberechnung an den Bestreitenden zu übersenden; die 
Forderungsanmeldung ist ggf. zu berichtigen. Hat der Einspruch keinen Erfolg, sind 
der Einspruch und ein ggf. vorliegender Widerspruch gegen die Anmeldung zur 
Tabelle mit der Einspruchsentscheidung als unbegründet zurückzuweisen und die 
bestrittenen Steueransprüche als Insolvenzforderungen festzustellen (BFH-Urteil vom 
23.2.2005, VII R 63/03, BStBl II S. 591).“ 

 
9.  In der Nummer 5.3.1.2.2 wird nach Absatz 3 folgender neuer Absatz 4 eingefügt: 
 
  „Bei einem begründeten Einspruch ist eine Steuerberechnung an den Insolvenz-

verwalter zu übersenden und die Forderungsanmeldung zu berichtigen.“ 
 
  Die bisherigen Absätze 4 bis 8 werden die Absätze 5 bis 9. 
 
10.  Der Nummer 5.3.2 werden folgende Absätze 7 und 8 angefügt: 
 
  „Widerspricht der Schuldner der Anmeldung einer Forderung i.S.v. § 302 Nr. 1 InsO, 

kann das Finanzamt bis zur Aufhebung des Insolvenzverfahrens - unabhängig von 
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erlassen, die Forderung von der Restschuldbefreiung auszunehmen, wenn der 
Schuldner im Zusammenhang mit den angemeldeten Forderungen wegen einer Steuer-
straftat nach den §§ 370, 373 oder 374 AO rechtskräftig verurteilt worden ist; ein 
ergangener Strafbefehl, gegen den kein Einspruch erhoben worden ist, steht einem 
rechtskräftigen Urteil gleich (§ 410 Abs. 3 StPO). 

 
  Erfolgt die rechtskräftige Verurteilung erst nach Beendigung des Insolvenzverfahrens, 

siehe AEAO zu § 251, Nr. 15.2.“ 
 
11.  In der Nummer 8 wird der Absatz 2 wie folgt gefasst: 
 
  „Die Steuerberechnung nach §§ 16 ff. UStG ist keine Aufrechnung, so dass sie auch 

nicht den Beschränkungen der §§ 94 ff. InsO unterliegt (BFH-Urteile vom 24.11.2011, 
V R 13/11, BStBl 2012 II S. 298, und vom 25.7.2012, VII R 30/11, BFH/NV 2013 
S. 603).“ 

 
12.  Die Nummer 9.1.2 wird wie folgt geändert: 
 
  a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

 „Im Fall der Zusammenveranlagung von Ehegatten/Lebenspartnern zur 
Einkommensteuer wirken sich aufgrund der Gesamtschuldnerschaft (§ 44 
Abs. 1 AO) die Einkünfte des nicht insolventen Ehegatten/Lebenspartners auch 
auf die gegenüber den jeweiligen insolvenzrechtlichen Vermögensbereichen 
festzusetzenden Steuern bzw. zur Tabelle anzumeldenden Steuerforderungen 
aus, so dass eine Verteilung der Einkünfte des nicht insolventen Ehegat-
ten/Lebenspartners auf die unterschiedlichen insolvenzrechtlichen 
Vermögensbereiche zu erfolgen hat. Die Vorschriften der §§ 268 ff. AO 
bleiben unberührt.“ 

 
b) Der Absatz „Vorauszahlungen“ wird wie folgt gefasst: 
 
 „Vorauszahlungen/anzurechnende Steuerabzugsbeträge 
  
 Sind Vorauszahlungen gegen den nicht insolventen Ehegatten/Lebenspartner 

festgesetzt und geleistet worden, sind diese Vorauszahlungen entsprechend des 
Zahlungszeitpunkts auf die vor- und nachinsolvenzrechtlichen Vermögens-
bereiche zu verteilen. Die Verteilung innerhalb der nachinsolvenzrechtlichen 
Vermögensbereiche Insolvenzmasse und insolvenzfreies Vermögen erfolgt im 



 
Seite 6  Verhältnis der Einkünfte des insolventen Ehegatten/Lebenspartners in diesem 

Vermögensbereich. Dies gilt entsprechend für die Zuordnung der anzurech-
nenden Steuerabzugsbeträge des nicht insolventen Ehegatten/ Lebenspartners.“ 

 
13. Die Nummer 9.1.3 wird wie folgt gefasst: 
 

„9.1.3 Berücksichtigung von Verlustvor- und -rückträgen 
Durch die Berücksichtigung des verbleibenden Verlustvortrags aus dem Vorjahr und 
dem Verlustrücktrag aus dem Folgejahr bei der Ermittlung des Aufteilungsquotienten 
wird die Herkunft der negativen Einkünfte aus Zeiträumen vor oder nach Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens entsprechend der insolvenzrechtlichen Begründetheit (§ 38 
InsO) berücksichtigt. Zudem wird der Vorgabe des § 10d Abs. 1 und Abs. 2 EStG 
Rechnung getragen, wonach nicht ausgeglichene negative Einkünfte vorrangig vor 
Sonderausgaben, außergewöhnlichen Belastungen und sonstigen Abzugsbeträgen 
abzuziehen sind.  
 
Das Antragsrecht nach § 10d Abs. 1 Satz 5 EStG (Verzicht bzw. Beschränkung des 
Verlustrücktrags) steht jeweils demjenigen zu, dem die Verfügungsbefugnis über den 
Vermögensbereich obliegt, in dem der jeweilige Verlust entstanden ist. 

 
  Der zum 31.12. eines Jahres verbleibende Verlustvortrag ist vorrangig von den Ein-

künften des Vermögensbereichs abzuziehen, in dem er begründet worden ist. Ein 
übersteigender verbleibender Verlustvortrag ist quotal von den vom Insolvenz-
verwalter erzielten Einkünften und von insolvenzfreien Einkünften abzuziehen. 

 
  Die vorstehend beschriebene Berücksichtigung der Verlustvorträge erfolgt auch in den 

Fällen, in denen aufgrund von § 251 Abs. 2 Satz 1 AO und § 87 InsO nur eine Berech-
nung des Verlustvortrags durchgeführt worden ist. 

 
  Beispiel 5: 
 
  Gegen den Insolvenzschuldner wird für 00 eine Einkommensteuer von 0 € festgesetzt. 

Ein Verlustvortrag wird nicht festgestellt. Im Jahr 01 erzielt der Insolvenzschuldner 
Einkünfte aus Gewerbebetrieb i.S.v. § 15 EStG i.H.v. - 5.000 €. Im Jahr 02, dem Jahr 
der Insolvenzeröffnung, erzielt der Insolvenzschuldner Einkünfte aus Gewerbebetrieb 
gem. § 15 EStG i.H.v. insgesamt - 40.000 €, davon entfallen - 15.000 € auf den 
vorinsolvenzrechtlichen Vermögensbereich und - 25.000 € auf die Insolvenzmasse.  

 
  Im folgenden Jahr erzielt der Insolvenzschuldner Einkünfte i.H.v. 30.000 €. Hiervon 

entfallen 3.000 € auf Einkünfte der Insolvenzmasse (Einkünfte aus Gewerbebetrieb 
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nichtselbständiger Tätigkeit gem. § 19 EStG). Vorauszahlungen leistete der Insol-
venzverwalter nicht. Die anzurechnenden Beträge sind geringer als die Jahressteuer.  

 
  Der verbleibende Verlustvortrag, der aus dem Bereich der Insolvenzmasse entstammt, 

ist zunächst mit den positiven Einkünften der Insolvenzmasse i.H.v. 3.000 € zu ver-
rechnen. Der danach verbleibende Verlustvortrag i.H.v. 42.000 € (Summe der antei-
ligen Verlustvorträge im vorinsolvenzrechtlichen Bereich sowie im Bereich der Insol-
venzmasse) ist quotal (27.000 € x 20.000 € / 42.000 € = 12.857 € sowie 27.000 € x 
22.000 € / 42.000 € = 14.143 €) mit den positiven Einkünften aus dem Bereich des 
insolvenzfreien Vermögens zu verrechnen. 

 
  Der vortragsfähige Verlust entwickelt sich wie folgt: 
 

VZ vor  
Insolvenzeröffnung 

Insolvenzmasse Insolvenzfreies 
Vermögen 

Summe 

 

Verlustvortrag 
31.12.01 

   -5.000 €   -5.000 € 

Einkünfte 02 -15.000 € -25.000 €   

Verlustvortrag 
31.12.02 

-20.000 € -25.000 €  -45.000 € 

Einkünfte 
Insolvenzmasse 
03 

 3.000 €   

Zwischensumme -20.000 € -22.000 €  -42.000 € 

Einkünfte 
insolvenzfreies 
Vermögen 03 

  27.000 €  

Verlustabzug 12.857 € 14.143 € -27.000 €  

Verlustvortrag 
31.12.03 

-7.143 € -7.857 € 0 € -15.000 € 

 
  Der Verlustrücktrag nach § 10d Abs. 1 EStG aus dem Veranlagungszeitraum nach 

Insolvenzeröffnung (Folgejahr) ist zunächst von den Einkünften desjenigen Vermö-
gensbereichs abzuziehen, in welchem im Folgejahr nicht ausgeglichene negative 
Einkünfte angefallen sind. Ein danach verbleibender Verlustrücktrag ist ggf. dem 
zweiten Vermögensbereich (Masseverbindlichkeit bzw. insolvenzfreier Bereich) 
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den Zeitraum vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens entfallen.“ 
 
14.  Die Nummer 9.1.4 wird wie folgt geändert: 
 
  a) Die Absätze 3 bis 5 werden wie folgt gefasst: 
 

 „Hat der Schuldner nach Freigabe der selbständigen Tätigkeit Einkommen-
steuervorauszahlungen aus dem insolvenzfreien Vermögen geleistet und 
ergeben sich hieraus Einkommensteuererstattungen, fallen diese grundsätzlich 
in das insolvenzfreie Vermögen und sind vorbehaltlich der Aufrechnung an den 
Schuldner auszukehren (vgl. BFH-Beschluss vom 6.3.2014, VII S 47/13 
(PKH), BFH/NV S. 1013). 

 
 Ergibt sich bei Ehegatten/Lebenspartnern bei der Zusammenveranlagung eine 

Steuererstattung, liegt im Gegensatz zur Gesamtschuldnerschaft bei Steuer-
schulden keine Gesamtgläubigerschaft vor. Für die Verteilung zwischen ihnen 
sind die sich aus § 37 Abs. 2 AO ergebenden Grundsätze anzuwenden (vgl. 
AEAO zu § 37 und BMF-Schreiben vom 31.1.2013, BStBl I S. 70). 

 
 Ergibt sich aus dieser Verteilung ein Erstattungsbetrag für den insolventen 

Ehegatten/Lebenspartner, so ist der Erstattungsbetrag nach den o. g. Grund-
sätzen auf die verschiedenen insolvenzrechtlichen Vermögensbereiche zu 
verteilen. Zahlungen des Insolvenzverwalters werden für die Verteilung des 
Erstattungsbetrages nach § 37 Abs. 2 AO dem insolventen Ehegatten/Lebens-
partner zugerechnet, wobei der Insolvenzverwalter ausschließlich die auf die 
Insolvenzmasse entfallende Steuerschuld zahlt.“ 

 
b) Das Beispiel 5 wird Beispiel 6 und wie folgt gefasst: 
 
 Beispiel 6 
 
 Im Rahmen einer Zusammenveranlagung von Ehegatten/Lebenspartnern, bei 

denen sich nur ein Ehegatte/Lebenspartner in Insolvenz befindet, ergibt sich 
eine Jahressteuer von 18.000 €, die i.H.v. 14.500 € auf den vorinsolvenz-
rechtlichen Vermögensteil und i.H.v. 3.500 € auf die Insolvenzmasse entfallen.  
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 Folgende geleistete Vorauszahlungen sind anzurechnen. 
 

- Schuldner:  10.000 € 
- Insolvenzverwalter:  

sowie 
 600 € 

- Nicht insolventer Ehegatte 
/Lebenspartner: 

bis zur Insolvenzeröffnung: 300 € 

 nach Insolvenzeröffnung: 8.100 € 
 
 Vorauszahlungen und Steueranrechnungsbeträge werden bei den insolvenz-

rechtlichen Vermögensbereichen berücksichtigt, aus denen sie geleistet 
wurden. 

 
 Aufgrund der Verteilung einer einheitlichen Steuerschuld ist es nicht möglich, 

dass sich für einen Vermögensbereich eine Erstattung und für einen anderen 
Vermögensbereich eine Nachzahlung ergibt. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Die Verteilung des Erstattungsbetrages erfolgt nach § 37 Abs. 2 AO.  
  
 Vorauszahlungen aufgrund eines an beide Ehegatten/Lebenspartner gemeinsam 

gerichteten Vorauszahlungsbescheids ohne individuelle Tilgungsbestimmung 
sind unabhängig davon, ob die Ehegatten/Lebenspartner später zusammen oder 
getrennt veranlagt werden, zunächst auf die festgesetzten Steuern beider Ehe-
gatten/Lebenspartner anzurechnen (BFH-Urteil vom 22.3.2011, VII R 42/10, 
BStBl II S. 607 sowie BMF-Schreiben vom 31.1.2013, BStBl I S. 70 zu § 37 
Abs. 2 AO). Dies gilt auch für die vom nicht insolventen Ehegatten/Lebens-

 Summe Insolvenzforderung Masseforderung 

Steuer    18.000 €            14.500 € 3.500 € 

abzgl. geleistete VZ 
InsO-Schuldner 

10.000 € 10.000 € - 

abzgl. geleistete VZ 
InsO-Verwalter 

600 € - 600 € 

abzgl. geleistete VZ  
nicht insolventer 
Ehegatte/ Lebenspartner 

8.400 € 300 € 8.100 € 

Zwischensumme  - 1.000 € 4.200 € - 5.200 € 

Ausgleich 0 € - 4.200 € 4.200 € 

Ergebnis - 1.000 € 0 € - 1.000 € 
 

- 515,79 €        - 484,21 € 
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leisteten Vorauszahlungen (BFH-Urteil vom 30.9.2008, VII R 18/08, BStBl 
2009 II S. 38). Die vom Insolvenzverwalter geleisteten Vorauszahlungen sind 
dem insolventen Ehegatten/Lebenspartner zuzurechnen, wobei er ausschließ-
lich die auf die Insolvenzmasse entfallende Steuerschuld zahlt. 

 
 Bei der Ermittlung der anteiligen Erstattungsbeträge sind sämtliche Voraus-

zahlungen und Steuerabzugsbeträge einzubeziehen - unabhängig davon, aus 
welchem Vermögensbereich sie entstammen. 

 
 Insolventer Ehegatte/Lebenspartner:   
 - 1.000 € x [(10.000 € x ½ + 600 € + 8.400 € x ½)/19.000 €] = - 515,79 €. 
 
 Nicht insolventer Ehegatte/Lebenspartner : 
 - 1.000 € x [(10.000 € x ½ + 8.400 € x ½)/19.000 €] = - 484,21 €.“ 

 
15.  Der Nummer 9.2 wird folgender Absatz 5 angefügt: 
 
  „Hinsichtlich der Verwertung von Sicherungsgut wird insbesondere auf Abschnitt 1.2 

UStAE und auf das BMF-Schreiben vom 30.4.2014, BStBl I S. 816, verwiesen.“ 
 
16.  Die Nummer 12 wird wie folgt gefasst: 
 
  „12 Verbraucherinsolvenzverfahren nach § 304 ff. InsO 
  Die nachstehenden Ausführungen gelten für nach dem 30.6.2014 beantragte Insol-

venzverfahren. Für vor dem 1.7.2014 beantragte Verfahren gelten die Ausführungen 
des AEAO zu § 251, Nr. 12 in der Fassung vom 31.1.2014, BStBl I S. 290.  

 
  Natürliche Personen, die keine selbständige gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeit 

ausüben oder ausgeübt haben, können das Verbraucherinsolvenzverfahren nach 
§§ 304 ff. InsO beantragen. Dies gilt auch für Personen, die eine selbständige Tätigkeit 
ausgeübt haben, wenn ihre Vermögensverhältnisse überschaubar sind und gegen sie 
keine Forderungen aus Arbeitsverhältnissen bestehen. Überschaubar sind Vermögens-
verhältnisse, wenn der Schuldner zu dem Zeitpunkt, zu dem der Antrag auf Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens gestellt wird, weniger als 20 Gläubiger hat. Forderungen aus 
Arbeitsverhältnissen sind nicht nur die Ansprüche der ehemaligen Arbeitnehmer 
selbst, sondern auch die Forderungen von Sozialversicherungsträgern und Finanz-
ämtern (z.B. Lohnsteuerforderungen). Der geschäftsführende Alleingesellschafter 
einer GmbH übt eine selbständige wirtschaftliche Tätigkeit aus. Wird dieser für Lohn-
steuerrückstände der GmbH in Haftung genommen, handelt es sich um Forderungen 



 
Seite 11  aus Arbeitsverhältnissen i.S.d. § 304 Abs. 1 InsO (BGH-Beschluss vom 22.9.2005, 

IX ZR 55/04, WM S. 918). 
 
  Das Verfahren gliedert sich in drei Abschnitte. Zunächst hat der Schuldner eine 

außergerichtliche Einigung mit seinen Gläubigern ernsthaft anzustreben (AEAO zu 
§ 251, Nr. 12.1). Gelingt ihm dies nicht, wird auf seinen Antrag ein gerichtliches 
Schuldenbereinigungsverfahren durchgeführt (AEAO zu § 251, Nr. 12.2). Scheitert 
auch dies, schließt sich ein Insolvenzverfahren an (AEAO zu § 251, Nr. 12.3).“ 

 
17.  In der Nummer 12.1 wird der Absatz 2 wie folgt gefasst: 
 
  „Das Finanzamt kann nur im Rahmen einer persönlichen Billigkeitsmaßnahme 

Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis abweichend festsetzen, stunden oder 
erlassen. Wird ein Erlass gewährt, erlischt der Anspruch aus dem Steuerschuld-
verhältnis gem. § 47 AO.“ 

 
18.  Die Nummer 12.2 wird wie folgt geändert: 
 
  a) Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst: 
 

 „Scheitert der ernsthafte Versuch des Schuldners, eine außergerichtliche 
Einigung herbeizuführen, so kann er die Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
beantragen.  

 
 Mit einem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens hat der Schuldner die 

in § 305 Abs. 1 InsO genannten Unterlagen und Erklärungen, insbesondere 
einen Schuldenbereinigungsplan, vorzulegen. Bei einem inhaltlich ordnungs-
gemäßen Antrag erklärt das Insolvenzgericht das Insolvenzverfahren bis zur 
Entscheidung über den Schuldenbereinigungsplan für ruhend (§ 306 Abs. 1 
Satz 1 InsO). Das Insolvenzgericht stellt den vom Schuldner genannten 
Gläubigern gem. § 307 Abs. 1 InsO den Schuldenbereinigungsplan und die 
Vermögensübersicht zur Stellungnahme binnen einer Notfrist von einem 
Monat zu.“ 

 
b) Der Absatz 12 wird wie folgt gefasst: 
 
 „Der angenommene Schuldenbereinigungsplan hat nach § 308 Abs. 1 Satz 2 

InsO die Wirkung eines (Prozess-) Vergleichs i.S. d. § 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO.“ 
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 „Soweit ein Gläubiger einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens 

stellt und der Schuldner keinen Eigenantrag nachreicht (§ 306 Abs. 3 InsO), 
findet ein Schuldenbereinigungsverfahren nicht statt. In diesem Fall ist - wie 
im Fall des Scheiterns des Schuldenbereinigungsverfahrens - ein Insolvenz-
verfahren durchzuführen.“ 

 
19.  Die Nummer 12.3 wird wie folgt gefasst: 
 
  „12.3 Eröffnetes Insolvenzverfahren  
  Grundsätzlich sind die Bestimmungen für das Regelinsolvenzverfahren anzuwenden.  
 
  Auch ein Insolvenzplan kann durchgeführt werden (siehe AEAO zu § 251, Nr. 11). 

Dies gilt auch für Verfahren, die vor dem 1.7.2014 beantragt worden sind (Artikel 
103h EGInsO). Die Regelungen zur Eigenverwaltung gelten jedoch nicht (§ 270 
Abs. 1 Satz 3 InsO). 

 
  Im Übrigen wird auf Abschnitt 63 VollstrA hingewiesen.“ 
 
20.  Die Nummer 13 wird wie folgt gefasst: 
 
  „13. Eigenverwaltung 
   Die Vorschriften der Eigenverwaltung gelten nicht für Verbraucherinsolvenzverfahren 

i.S.v. §§ 304 ff. InsO (§ 270 Abs. 1 Satz 3 InsO).“ 
 
21.  Die Nummer 15 wird wie folgt gefasst: 
 
  „15. Restschuldbefreiung  
   Die nachstehenden Ausführungen gelten für nach dem 30.6.2014 beantragte Insol-

venzverfahren. Für vor dem 1.7.2014 beantragte Verfahren gelten die Ausführungen 
des AEAO zu § 251, Nr. 15 in der Fassung vom 31.1.2014, BStBl I S. 290.“ 

 
22.  Die Nummer 15.1 wird wie folgt gefasst: 
 
  „15.1 Laufzeit der Abtretungserklärung 
  Ist der Schuldner eine natürliche Person, so sieht die Insolvenzordnung die Möglich-

keit der Restschuldbefreiung vor. Hierzu hat der Schuldner rechtzeitig einen Antrag 
auf Restschuldbefreiung beim Insolvenzgericht zu stellen (§ 287 Abs. 1 InsO). Um die 
Restschuldbefreiung zu erlangen, hat der Schuldner den pfändbaren Teil seiner Bezüge 
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rens - an einen Treuhänder abzutreten (§ 287 Abs. 2 InsO). Zwischen der Beendigung 
des Insolvenzverfahrens und dem Ende der Abtretungsfrist hat der Schuldner die 
Obliegenheiten gem. § 295 InsO zu erfüllen.  

 
  Der Treuhänder kehrt das Erlangte jährlich nach der im Schlussverzeichnis festge-

legten Quote an die Gläubiger aus (§ 292 Abs. 1 Satz 2 InsO).  
 
  Das Insolvenzgericht stellt durch öffentlich bekannt zu machenden Beschluss zu 

Beginn des Verfahrens fest, ob der Antrag auf Restschuldbefreiung zulässig ist und 
dass der Schuldner Restschuldbefreiung erlangt, wenn er den Obliegenheiten gem. 
§ 295 InsO nachkommt und keine Versagungsgründe nach §§ 290, 297 bis 298 InsO 
vorliegen (§ 287a InsO). 

 
  Das Finanzamt hat zu prüfen, ob nach § 290 Abs. 1 InsO ein Grund vorliegt, die 

Restschuldbefreiung zu versagen. Es hat insbesondere festzustellen, ob der Schuldner 
zur Vermeidung von Steuerzahlungen in den letzten drei Jahren vor dem Antrag auf 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach dem Antrag schuldhaft schriftlich 
unrichtige oder unvollständige Angaben über seine wirtschaftlichen Verhältnisse im 
Rahmen von Anträgen auf Vollstreckungsaufschub, in Vermögensverzeichnissen, 
Erlass- und Stundungsanträgen oder Steuererklärungen gemacht hat (§ 290 Abs. 1 
Nr. 2 InsO). 

 
  Liegen Versagungsgründe nach § 290 InsO vor, so soll das Finanzamt bis zum 

Schlusstermin oder bis zur Entscheidung über die Einstellung des Verfahrens wegen 
Masseunzulänglichkeit die Versagung der Restschuldbefreiung schriftlich beantragen 
und glaubhaft machen (§ 290 Abs. 2 InsO). Wird dieser Antrag vom Insolvenzgericht 
abgewiesen, kann sofortige Beschwerde erhoben werden (§ 290 Abs. 3 InsO). Stellt 
sich nach dem Schlusstermin heraus, dass Versagungsgründe vorlagen, kann ein 
Antrag auf Versagung der Restschuldbefreiung binnen sechs Monaten nach Kenntnis-
erlangung durch den Gläubiger nachgeholt werden (§ 297a InsO). 

 
  Nach Beendigung des Insolvenzverfahrens, aber noch während der Laufzeit der 

Abtretungserklärung sind Vollstreckungsmaßnahmen wegen der Insolvenzforderungen 
in das Vermögen des Schuldners unzulässig (§ 294 Abs. 1 InsO). Aufrechnungen 
gegen Steuererstattungsansprüche des Schuldners sind aber zulässig, es sei denn, es 
liegt ein Vorbehalt oder eine wirksame Anordnung der Nachtragsverteilung für diesen 
Anspruch vor.  
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geben, da der hier zu bestellende Treuhänder keine Befugnis hat, das Vermögen des 
Schuldners zu verwalten oder über dieses zu verfügen (§ 292 InsO). 

 
  Steuererstattungsansprüche nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens gehören nicht zu 

den abtretbaren Bezügen i.S.d. § 287 InsO und können vorbehaltlich der Anordnung 
einer Nachtragsverteilung mit Insolvenzforderungen aufgerechnet werden (BGH-
Urteil vom 21.7.2005, IX ZR 115/04, NJW S. 2988).  

 
  Endet bei erteilter Restschuldbefreiung die Abtretungsfrist vor Beendigung des 

Insolvenzverfahrens, gehören die dann erworbenen Steuererstattungsansprüche nicht 
mehr zur Insolvenzmasse (§ 300a InsO) und können aufgerechnet werden.“ 

 
23.  Nach der Nummer 15.1 wird folgende neue Nummer 15.2 eingefügt: 
 
  „15.2  Ausgenommene Forderungen 
  Neben Geldstrafen (§ 302 Nr. 2 InsO) und Verbindlichkeiten aus zinslosen Darlehen, 

die dem Schuldner zur Begleichung der Kosten des Insolvenzverfahrens gewährt 
wurden (§ 302 Nr. 3 InsO), sind folgende Verbindlichkeiten des Schuldners von der 
Restschuldbefreiung ausgenommen: 

 
  - Verbindlichkeiten aus vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlungen (§ 302 

Nr. 1 1. Alternative InsO) 
 
  - Verbindlichkeiten aus rückständigem gesetzlichen Unterhalt (§ 302 Nr. 1 2. 

Alternative InsO) 
 
  - Verbindlichkeiten aus dem Steuerschuldverhältnis, wenn der Schuldner im 

Zusammenhang damit wegen einer Steuerstraftat nach §§ 370, 373 oder 374 
AO rechtskräftig verurteilt wurde (§ 302 Nr. 1 3. Alternative InsO) 

 
  Voraussetzung für eine Ausnahme von der Restschuldbefreiung bei den Verbind-

lichkeiten nach § 302 Nr. 1 InsO ist, dass der Gläubiger seine Forderung unter Angabe 
des Rechtsgrundes nach § 174 Abs. 2 InsO zur Tabelle angemeldet hat (vgl. AEAO zu 
§ 251, Nr. 5.2). 

 
  Hat das Finanzamt bei der Forderungsanmeldung Tatsachen angegeben, aus denen 

sich eine Steuerstraftat des Schuldners nach §§ 370, 373 oder 374 AO ergibt, tritt die 
Ausnahme von der Erteilung der Restschuldbefreiung in folgenden Fällen ein: 
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Anmeldung im Prüfungstermin nicht widersprochen. 
 
  - Der Schuldner hat der Anmeldung der Forderung widersprochen und die 

rechtskräftige Verurteilung wegen einer Steuerstraftat nach den §§ 370, 373 
oder 374 AO ist vor Beendigung des Insolvenzverfahrens erfolgt. In diesem 
Fall kann der Widerspruch durch Feststellungsbescheid nach § 251 Abs. 3 AO 
beseitigt werden (vgl. AEAO zu § 251, Nr. 5.3.2). 

 
  - Der Schuldner hat der Anmeldung der Forderung widersprochen und die  

 rechtskräftige Verurteilung wegen einer Steuerstraftat nach den §§ 370, 373 
oder 374 AO ist erst nach Beendigung des Insolvenzverfahrens erfolgt. Da die 
insolvenzrechtliche Nachhaftung für hinterzogene Steuern auch nach Been-
digung des Insolvenzverfahrens bestehen bleibt, ist es unbeachtlich, wann die 
rechtskräftige Verurteilung erfolgt. Widerspricht der Schuldner lediglich der 
rechtlichen Einordnung einer Steuerforderung als Anspruch im Sinne von 
§ 302 Nr. 1 InsO (oder ist bei einem Widerspruch gegen den Rechtsgrund und 
die Höhe der Forderung der Widerspruch gegen die Höhe der Forderung besei-
tigt), ist dem Finanzamt auch nach Erteilung der Restschuldbefreiung aus der 
Eintragung der Forderung in der Tabelle - unabhängig vom Vorliegen einer 
rechtskräftigen Verurteilung wegen einer Steuerstraftat - ein Tabellenauszug 
zur Durchführung der Vollstreckung zu erteilen (vgl. BGH-Beschluss vom 
3.4.2014, IX ZB 93/13, ZinsO 2014 S. 568). Nach Eintritt der Rechtskraft des 
Urteils kann das Finanzamt sogleich das Vollstreckungsverfahren aufnehmen 
(vgl. BGH-Urteil vom 2.12.2010, IX ZR 247/09, NJW 2011 S. 1133). Ob die 
Forderungen von der Restschuldbefreiung nach § 302 Nr. 1 InsO ausgenom-
men sind, kann der Vollstreckungsschuldner im Steuererhebungsverfahrens 
überprüfen lassen (z.B. Einspruch gegen Pfändungsmaßnahme, Antrag auf 
Erteilung eines Abrechnungsbescheides bei Aufrechnung). Für anschließende 
Klageverfahren ist der Finanzrechtsweg einschlägig.“ 

 
24. Die bisherige Nummer 15.2 wird die neue Nummer 15.3 und wie folgt gefasst: 
  
  „15. 3  Erteilung der Restschuldbefreiung 
   Nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens hat der Schuldner ausschließlich die 

Obliegenheiten nach § 295 InsO zu erfüllen. Die Versagungsgründe des § 290 InsO 
gelten nicht mehr. 

 
   Wird dem Finanzamt bekannt, dass der Schuldner Obliegenheiten verletzt und dadurch 

die Befriedigung der Insolvenzgläubiger beeinträchtigt, soll es beim Insolvenzgericht 
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entsprechende Unterlagen glaubhaft machen (§ 296 Abs. 1 InsO). Gegen die Ent-
scheidung des Gerichts ist die sofortige Beschwerde gegeben. 

 
   Ist die Laufzeit der Abtretungserklärung ohne vorherige Beendigung verstrichen, hat 

das Insolvenzgericht nach vorheriger Anhörung des Schuldners, des Treuhänders und 
der Gläubiger zu entscheiden, ob dem Schuldner die endgültige Restschuldbefreiung 
zu erteilen ist (§ 300 Abs. 1 Satz 1 InsO). Eine vorzeitige Erteilung der Restschuld-
befreiung kommt in Betracht, wenn der Schuldner die Kosten des Verfahrens berich-
tigt hat und  

 
  - im Verfahren kein Insolvenzgläubiger eine Forderung angemeldet hat oder 

wenn die Forderungen der Insolvenzgläubiger befriedigt sind und der 
Schuldner die sonstigen Masseverbindlichkeiten berichtigt hat (§ 300 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 1 InsO), 

 
  - drei Jahre der Abtretungsfrist verstrichen sind, dem Insolvenzverwalter oder 

Treuhänder innerhalb dieses Zeitraums ein Betrag zugeflossen ist, der eine 
Befriedigung der Forderungen der Insolvenzgläubiger in Höhe von mindestens 
35 % ermöglicht (§ 300 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 InsO), und der Schuldner Angaben 
zur Herkunft der Mittel macht (300 Abs. 2 Satz 1 InsO) oder 

 
  - fünf Jahre der Abtretungsfrist verstrichen sind (§ 300 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 

InsO). 
 
  Erteilt das Insolvenzgericht die Restschuldbefreiung, wirkt diese gegen alle Insolvenz-

gläubiger. Die angemeldeten, aber nicht vollständig befriedigten Forderungen wandeln 
sich in unvollkommene Forderungen um. Das heißt, dass diese Forderungen zwar 
weiterhin erfüllbar, aber nicht mehr erzwingbar sind. Insoweit entfällt die Möglichkeit 
einer Aufrechnung gegen Guthaben mit diesen Forderungen, da die Aufrechnung 
voraussetzt, dass die zur Aufrechnung gestellte Forderung vollwirksam und 
fällig/erzwingbar ist. Dies gilt nicht, wenn bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens die 
Aufrechnungslage bereits bestand (BGH-Urteil vom 19.5.2011, IX ZR 222/08, WM 
S. 1182). Weiterhin besteht die Möglichkeit, Haftungs- oder sonstige Gesamtschuldner 
in Anspruch zu nehmen (§ 301 Abs. 2 InsO).  

 
  Hinsichtlich der ertragsteuerlichen Behandlung von Gewinnen aus einer erteilten 

Restschuldbefreiung wird auf das BMF-Schreiben vom 22.12.2009, BStBl 2010 I 
S. 18, verwiesen. 
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innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft des Beschlusses nachträglich ein Obliegen-
heitsverstoß oder eine Verurteilung des Schuldners wegen einer Insolvenzstraftat 
bekannt wird. Wenn der Schuldner Auskunfts- und Mitwirkungspflichten, die ihm 
nach der InsO obliegen, vorsätzlich verletzt hat, kann der nachträgliche Widerruf der 
Restschuldbefreiung innerhalb eines halben Jahres nach Rechtskraft des Beschlusses 
beantragt werden. Der begründete Antrag ist durch einen Gläubiger bei Gericht zu 
stellen. Vor dem Beschluss sind der Schuldner und der Insolvenzverwalter bzw. 
Treuhänder zu hören. 

 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
 
Im Auftrag 
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